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Wer die Wirtschaftselite ansprechen will, schaltet hier!
Mit Ihrer Anzeige im WPK Magazin erreichen Sie zielgenau alle Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in Deutschland

/ / Charakteristik

Das WPK Magazin ist die Mitgliederzeitschrift der Wirt-
schaftsprüferkammer. Sie enthält Nachrichten, Informa-
tionen und Berichte über rechtliche Entwicklungen, die für 

den Berufsalltag jedes Wirtschaftsprüfers und vereidigten Buch- 
prüfers wichtig sind.

Herausgeber ist die Wirtschaftsprüferkammer (WPK), eine Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, deren Mitglieder alle Wirtschafts- 
prüfer, vereidigten Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Buchprüfungsgesellschaften in Deutschland sind.

/ / Erfolgreiches Doppel:  
Printausgabe & innovative Magazin-App

Seit der Ausgabe 1/2019 erscheint das WPK Magazin in einem neuen mo-
dernen Design. Zusätzlich zu der Printausgabe und dem Magazin-PDF gibt 
es eine native Magazin-App, die den Lesern ein multimediales Leseerlebnis 
auch unterwegs ermöglicht. Die Magazin-App wird in einem digitalen Kiosk 
bereitgestellt, so dass auch ältere Ausgaben – und damit auch Ihre Werbung 
– dauerhaft verfügbar bleiben.

Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer üben eine wichtige Kontroll-
funktion in der Wirtschaft aus. Mit den Jahresabschlussprüfungen nehmen 
sie Einfluss auf die Entscheidungen von Geschäftspartnern, Investoren, 
Gläubigern und Anteilnehmern.
Sie unterliegen daher strengen Sorgfalts- und Berufspflichten. 

Entsprechend anspruchsvoll ist die Ausbildung zum Wirtschafts- 
prüfer. Sie umfasst in der Regel ein Studium der Betriebswirtschaft 
mit den Schwerpunkten Rechnungslegung und Steuerrecht. Hin-
zu kommen einige Jahre Berufserfahrung und ein staatliches Berufs- 
examen, das als eines der anspruchvollsten in Deutschland gilt. 

Somit liegt das Bildungsniveau der Leser deutlich über dem Durchschnitt – 
ebenso wie ihr Einkommen. Dies macht das WPK Magazin zu einem perfekten 
Werbeumfeld für Ihre Entscheiderkommunikation.

/ / Keine Streuverluste: Garantierte Zustellung an 
alle WPK Mitglieder vier Mal pro Jahr

Alle Mitglieder erhalten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft das WPK Maga-
zin als Print- und/oder PDF-Ausgabe. Als Anzeigenkunde können Sie somit 
sicher sein, dass das Magazin tatsächlich gelesen und Ihre Anzeige bzw. 
Beilage wahrgenommen wird.

Mit jeder Werbebuchung erreichen Sie so die über 21.000 Wirtschaftsprü-
fer, vereidigten Buchprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buch-
prüfungsgesellschaften in Deutschland.

WPK Magazin-Leser:
überdurchschnittlich gebildet und vermögend

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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Premium-Zielgruppe mit Multiplikatoren-Effekt
Viele Wirtschaftsprüfer sind auch als Unternehmensberater, Steuerberater und/oder Rechtsanwälte tätig.  
Somit sprechen Sie eine Zielgruppe an, die als Multiplikator in alle börsennotierten Großunternehmen und  
in die wichtigsten mittelständischen Betriebe hinein wirkt. 

/ / Die Zielgruppe ist ...

Wirtschaftsprüfer

vereidigte Buchprüfer

Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaften

Buchprüfungs- 
gesellschaften

gesetzl. Vertreter von 
WPG u. BPG, die nicht 
WP oder vBP sind

freiwillige Mitglieder

/ / Mitgliedergruppen ...

 81 % ....... männlich
 19 % ....... weiblich

 1,4 % .........unter 30 Jahre alt
 14,0 % .........zwischen 30 und 39 Jahre alt
 20,6 % .........zwischen 40 und 49 Jahre alt
 30,7 % .........zwischen 50 und 59 Jahre alt
 20,3 % .........zwischen 60 und 69 Jahre alt
 13,0 % ........über 70 Jahre alt

71,0 %

8,6 %

14,4 %

0,3 %

5,4 %

0,3 %

mailto:cm@mattheis-berlin.de
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 Darüber hinaus erhalten rd. 7.000 Empfänger das Heft im PDF-Format.
 Die verbreitete Auflage beträgt rd. 22.000 Exemplare.

Erscheinungsweise: ................................... Das Magazin erscheint jährlich mit vier Ausgaben als gedruckte Ausgabe, als PDF-Version sowie
 als Magazin-App.
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Ergebnisse der dritten 
Vergütungsumfrage der WPK

/ / Ziel und Methodik

Die dritte Vergütungsumfrage der WPK im Frühjahr 2024 rich-
tete sich erneut an alle in eigener Praxis oder in gemeinsamer 
Berufsausübung (GbR, Partnerschaft) tätigen Mitglieder so-
wie an die Berufsgesellschaften. Die Umfrage fand anonymi-
siert und wiederum in Kooperation mit Prof. Dr. Timo Schmid 
(Bamberger Centrum für Empirische Studien – BACES, Univer-
sität Bamberg) statt. 

Die WPK führte erstmals im Herbst 2017 eine Vergütungs-
umfrage durch (siehe dazu WPK Magazin 4/2017, Seite 20 ff.) 
und eine zweite im Herbst 2020 (siehe dazu WPK Magazin 
4/2020, Seite 18 ff.). Die Umfragen waren große Erfolge. Die 
WPK erreichten viele positive Rückmeldungen aus dem Be-
rufsstand und der Fachöffentlichkeit. Die gewonnenen Ergeb-
nisse galt es aktuell zu halten. Daher hat die WPK die Vergü-
tungsumfrage in diesem Jahr erneut durchgeführt. 

Ziel der Umfrage ist unverändert, den Praxen eine Ver-
gleichsbasis aus Arbeitgebersicht zu bieten, an der sie die Ge-
hälter ihrer aktuellen und zukünftigen Mitarbeiter spiegeln 
können. Die Vergütung von Partner- oder Leitungsebenen 

 Kernaussagen

 Ì Die fixen Jahresgehälter in einer WP-Praxis angestellter 
Wirtschaftsprüfer steigen im Vergleich zu 2020 um  
12,5 % bei einer Berufszulassung von 0 – 3 Jahren  
und bis 11 % bei einer Berufszulassung bis 8 Jahre.

 Ì Demgegenüber hat sich der Anstieg der Fixgehälter 
von angestellten Rechtsanwälten als Berufsanfänger 
im Vergleich zu 2020 verringert. Stieg der Wert bei 
einer Berufszulassung bis 3 Jahre von 2017 bis 2020 
noch um 25 %, verringerte sich der Zuwachs von 2020 
bis 2024 auf 8,3 %. Steigerungen des Zuwachses las-
sen sich dagegen für Rechtsanwälte bei längerer Be-
rufszugehörigkeit feststellen (13,3 % bei 4 – 8 Jahren 
Berufszugehörigkeit, 22,2 % bei einer Berufszugehö-
rigkeit über neun Jahren).

 Ì Die variablen Vergütungsbestandteile haben vor  
allem bei Berufsträgern mit 9 oder mehr Jahren  
Berufszulassung zugenommen.

 Ì Überstunden werden angestellten WP mit Berufszulas-
sung bis 3 Jahren deutlich häufiger als in früheren Um-
fragezeiträumen bezahlt (2017: 13,4 %, 2020: 23,7 %, 
2024: 33,3 %).

 Ì Im Vergleich zu den vorherigen Umfragen kam es ins-
besondere bei den angestellten Steuerberatern und 
beim akademischen Fachpersonal im Bereich der Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung zu deutlichen Er-
höhungen der Gehälter. Bei den angestellten Steuerbe-
ratern sind in den Gruppen mit 0 – 3 und 4 – 8 Jahren 
Berufszulassung Gehaltssteigerungen von rund 20 % 
zu verzeichnen (gegenüber rund 11 % bei den ange-
stellten Wirtschaftsprüfern, bei einer allerdings dort

deutlich höheren Gehaltsbasis). Während sich beim 
akademischen Fachpersonal 2020 mit zunehmender 
Berufszulassung die Abstände verglichen mit 2017 
kaum erhöhten, ist dies 2024 kaum noch zu beobach-
ten; hier sind die Gehälter über alle Berufszulassungs-
jahre um mindestens 10 % erhöht worden. Auch das 
Einstiegsgehalt ist mit 13,8 % deutlicher von 2020 bis 
2024 gestiegen als von 2017 bis 2020.

Fo
to

: ©
 C

ha
rli

ze
 D

/p
eo

pl
ei

m
ag

es
.c

om
 v

on
 w

w
w

.s
to

ck
.a

do
be

.c
om

17WPK Magazin 3/2024

AU
S 

D
ER

 A
RB

EI
T 

D
ER

 W
PK

RE
CH

TS
PR

EC
H

U
N

G
RU

BR
IK

EN
SE

RV
IC

E
A

N
A

LY
SE

N
 U

N
D

 M
EI

N
U

N
G

EN

war auch weiterhin ausdrücklich nicht Gegenstand der Um-
frage. Die Umfrage bezog sich demnach nur auf angestellte  
WP/vBP, StB und RA (jeweils unterhalb der Partnerebene), aka-
demisches Fachpersonal in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Beratung, weite-
res Fachpersonal sowie Werkstudenten und Praktikanten. Ne-
ben dem fixen Jahresgehalt wurden auch variables Jahresge-
halt sowie weitere Vergütungsbestandteile (Dienstwagen, be-
triebliche Altersversorgung und bezahlte Überstunden sowie 
Gehaltszuschlag für Zusatzqualifikationen) abgefragt. Anzu-
geben waren jeweils nur die durchschnittlichen Jahresgehäl-
ter (außer bei Werkstudenten und Praktikanten) bezogen auf 
die Zeiten der Berufszulassung beziehungsweise -erfahrung. 
Um die statistische Validität zu erhöhen, wurden die Praxen 
in den allgemeinen Hinweisen zur Beantwortung der Umfrage 
gebeten, bei auf ihre Praxis nichtzutreffenden Fragen das Ant-
wortfeld freizulassen. Bis auf wenige Anpassungen wurde im 
Übrigen der Fragebogen aus den vorangegangenen Umfragen 
wiederverwendet, der sich aus Sicht der WPK bewährt hatte. 

Allen Befragten stand erneut eine Online-Maske für die Be-
antwortung des Fragebogens zur Verfügung, die rund 84,1 % 
der Teilnehmer nutzten. Die Anonymität der Angaben wurde 
gewahrt, indem an die Praxen per E-Mail ein zufällig generier-
ter, individueller Token für die Online-Maske versandt wurde, 
der bei seiner Betätigung für die WPK nicht zu einer bestimm-
ten Praxis rückverfolgbar war. Der Token war zudem nur ein-
mal verwendbar. Diejenigen Praxen, die der WPK bis dahin 
keine Einwilligung zur E-Mail-Kommunikation erteilt hatten, 
erhielten den Link per Briefpost inklusive des Fragebogens zu-
sätzlich in Papierform. Die Auswertung erfolgte ausschließlich 
über das BACES, so dass ein unmittelbarer Zugriff der WPK 
auf die Daten ausgeschlossen war. 

Insgesamt wurden 11.776 Praxen1 beziehungsweise Nie-
derlassungen befragt, von denen 695 an der Umfrage voll-
ständig teilnahmen (567 online und 128 in Papierform). Dies 
entspricht einer Teilnahmequote von rund 5,9 %. Weitere  
133 Praxen haben die Beantwortung der Online-Version des 
Fragebogens nicht beendet (Quote von 19,6 % bezogen auf 
die Online-Version). Soweit möglich, wurden auch die Ant-
worten dieser Praxen in die Auswertung einbezogen. Bei Be-
rücksichtigung der Abbrecher ergibt sich eine Teilnahmequote 
von rund 6,8 % bezogen auf alle befragten Praxen.

Nach Einschätzung des BACES sind die Ergebnisse auf Bun-
desebene als repräsentativ anzusehen, trotz leider weiterhin 
rückläufiger Teilnahmequoten verglichen mit der Erstbefra-
gung im Jahr 2017 und der Zweitbefragung im Jahr 2020.

495 von 782 Praxen (63,3 %) gaben an, eigene Angestell-
te zu beschäftigen, 287 Praxen (36,7 %) verneinten dies und 
machten somit keine Angaben zu den Gehaltsfragen. Weite-
re 23 Praxen machten weder Angaben zur Beschäftigung von 
eigenen Angestellten noch zum Gehalt. WPG nahmen an der 
Umfrage prozentual deutlich häufiger teil als die anderen Pra-
xisarten, weshalb die Ergebnisse bezogen auf WPG aussage-
kräftiger sein dürften. 

1  Davon: WP-Praxen: 5.455, WPG: 3.921, vBP-Praxen: 1.334, BPG: 62, WP- und  
vBP-GbR/Partnerschaften: 1.004 (getrennte Erfassung nicht möglich).

Eine regionale Detailauswertung der Umfrageergebnisse 
mit Blick auf abgefragte Indikatoren wie Anzahl angestellter 
Berufsträger, Gesamtumsatz, Niederlassungen oder Schwer-
punkt der Tätigkeit war aus statistischen und datenschutzrecht-
lichen Gründen nicht immer möglich. Die Vergütung wurde 
niederlassungs- und nicht praxisbezogen abgefragt, da davon 
ausgegangen wurde, dass es in Abhängigkeit von der Region  
signifikante Vergütungsunterschiede zwischen den Standor-
ten von Niederlassungen geben kann (auch wenn diese zur 
selben Praxis oder Berufsgesellschaft gehören).

/ / Ergebnisse

Akademisches Fachpersonal 
Gefragt wurde zum einen nach der Vergütung des bei der 
Mandatsbearbeitung eingesetzten Fachpersonals (zum Bei-
spiel Prüfungsassistenten) mit akademischer Vorbildung 
(Hochschul-, FH- oder Bachelor-Abschluss inklusive Abschlüs-
se von ausländischen Universitäten beziehungsweise ver-
gleichbaren Einrichtungen), ohne Berufsträgereigenschaft. 

Bezogen auf alle Umfrageteilnehmer fallen im Bereich 
Wirtschaftsprüfung die fixen Jahresgehälter von angestellten 
WP im Median auch weiterhin nahezu doppelt so hoch aus 
wie die des akademischen Fachpersonals (Tabelle 1). Dieser 
Befund ist gegenüber 2017 und 2020 unverändert.

Median2: Einstiegs-
gehalt

Berufs- 
zulassung/  
-erfahrung3

0 – 3 Jahre

Berufs- 
zulassung/  
-erfahrung
4 – 8 Jahre

Berufs- 
zulassung/  
-erfahrung 
ab 9 Jahre

WP n/a4 90.000 100.000 120.000

Akad.  
Fachpersonal

45.500 48.000 58.000 70.000

Tabelle 1: Gegenüberstellung Median fixe Jahresgehälter angestellte WP – akad. Fachpersonal 
Wirtschaftsprüfung in Euro 

Ohne Berufsexamen werden – auch bei langjähriger Be-
rufserfahrung über 9  Jahren – nicht annähernd die Vergü-
tungsdimensionen erreicht wie bei Berufsträgern. Selbst das 
Fixgehalt eines angestellten WP mit 0 – 3 Jahren Berufszu-
lassung liegt im Durchschnitt um ca. 20.000 Euro höher als 
das (zum Beispiel) eines Prüfungsassistenten ab 9 Jahren Be-
rufserfahrung (Tabelle 2). Diese Differenz hat sich gegenüber 
2020 (20.000 Euro) nicht wesentlich verändert. Die Einstiegs-
gehälter und die Gehälter bei einer Berufserfahrung bis zu 
3 Jahren sind beim akademischen Fachpersonal gegenüber 
2020 aber rund 14,0 % angestiegen, was in etwa dem Niveau 
des Anstiegs bei den angestellten WP entspricht.

2  Median: 50 % aller Einkommensangaben sind kleiner als der Wert des Median.  
Dies bedeutet gleichzeitig, dass 50 % aller Einkommensangaben größer als der  
Wert des Medians sind.

3  Begrifflich wurde bei Berufsträgern und akademischem Fachpersonal zwischen 
Berufszulassung (Zeitpunkt der Zulassung durch die Berufskammer) und 
Berufserfahrung (Zeit der fachlich einschlägigen Tätigkeit seit Studienabschluss, 
gegebenenfalls auch bei anderem Arbeitgeber) unterschieden.

4  Das Einstiegsgehalt wurde bei Berufsträgern nicht explizit abgefragt, da davon 
ausgegangen wurde, dass diese häufig bereits vor ihrer Berufszulassung bei 
demselben Arbeitgeber beschäftigt waren.
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H err Jüttner, was hat Sie im Jahr 2005 bewogen, 
sich als Prüfer für Qualitätskontrolle (PfQK) re-
gistrieren zu lassen?

Zunächst habe ich bei einer großen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft gearbeitet und mich 2002 als Wirtschaftsprü-
fer selbstständig gemacht. Nachdem ich drei Jahre als Wirt-
schaftsprüfer bestellt und in dieser Zeit im Bereich der gesetz-
lichen Abschlussprüfung tätig war, habe ich mich als Prüfer 
für Qualitätskontrolle registrieren lassen. Ich sah darin ein 
neues Betätigungsfeld, das gerade für Berufseinsteiger inte-
ressant ist und mit dem ich meinen Mandantenstamm erwei-
tern konnte.

Was hat sich in Ihren Augen verändert, seit Sie begon-
nen haben, aktiv Qualitätskontrollen durchzuführen?
Anfangs galt für Qualitätskontrollen noch der Dreijahresrhyth-
mus, was es sicher erleichterte, sich einen Mandantenstamm 
als Prüfer für Qualitätskontrolle aufzubauen. Mit dem jetzigen 
Sechsjahresrhythmus ist das natürlich wesentlich schwerer.

Über die Jahre hat sich eine gewisse Routine bei den ge-
prüften Praxen, den Prüfern für Qualitätskontrolle und der 
Wirtschaftsprüferkammer eingespielt. Die meisten Kollegin-
nen und Kollegen wissen, was auf sie zukommt und sind gut 
vorbereitet. Dies war in den ersten Jahren meiner Tätigkeit als 
Prüfer für Qualitätskontrolle nicht immer so.

Natürlich hat sich auch die Aufsicht über die Prüfer für 
Qualitätskontrolle in den letzten Jahren wesentlich verändert. 
Während die APAK meist nur an Schlussbesprechungen teil-
nahm, führt die Kommission für Qualitätskontrolle seit 2016 
regelmäßig Untersuchungen bei uns durch und nimmt an 
Qualitätskontrollen teil. 

Was nehmen Sie für sich selbst aus der Durchführung 
von Qualitätskontrollen mit?
Ich bin nahezu ausschließlich in der Wirtschaftsprüfung (Ab-
schlussprüfungen, sonstige Prüfungen und Qualitätskontrol-
len) tätig. Die Durchführung von Qualitätskontrollen ermög-
licht es mir, mich in den für mich relevanten Bereichen stetig 
weiterzuentwickeln. Als Prüfer für Qualitätskontrolle erhalte 
ich Einblick in die unterschiedlichsten Prüfungsprogramme, 
Kanzleiorganisationen, Netzwerke usw. Das bereichert meine 
eigene Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und aus den Qualitäts-
kontrollen entstehen immer wieder neue Ideen, die wir für un-
sere eigene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nutzen können.

Was begeistert Sie nach so vielen Jahren immer noch an 
der Durchführung von Qualitätskontrollen?
Es bereitet mir Freude, viele Kolleginnen und Kollegen aus 
meiner Branche sowie unterschiedliche Kanzleiorganisatio-
nen in allen Regionen Deutschlands kennenzulernen. Häu-
fig können wir den Kolleginnen und Kollegen mit Hinweisen 
oder Verbesserungsvorschlägen helfen, bekommen aber im-
mer wieder auch Anregungen für unsere eigene Tätigkeit. Der 
Austausch ist oft für beide Seiten ein Gewinn.

Wie hat sich durch die Durchführung von Qualitätskon-
trollen Ihr Blick auf den Beruf und den Berufsstand ver-
ändert?
Wir bewegen uns ausschließlich im mittelständischen Berufs-
stand. Die meisten von uns durchgeführten Qualitätskon-
trollen betreffen Praxen mit bis zu drei Berufsträgern. Man 
merkt, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit den gleichen 
Problemen, wie Personalmangel, Umsetzung der CSRD usw., 
zu kämpfen haben.

Insgesamt sehe ich die Zukunft des Berufsstands aber po-
sitiv, insbesondere wenn man sich jetzt für eine Selbststän-
digkeit entscheidet. Aufgrund des Personalmangels und des 
demografischen Wandels, ist die Aussicht auf die Übernah-
me von Prüfungsmandaten besser als in der Vergangenheit. 
Meines Erachtens hat sich das bereits auf die Honorare aus-
gewirkt. 

Welche Auswirkungen erwarten Sie aus der Umsetzung 
der CSRD in deutsches Recht auf Ihre Tätigkeit sowohl 
als PfQK als auch außerhalb der Durchführung von Qua-
litätskontrollen und wie bereiten Sie sich darauf vor?
Die Umsetzung der CSRD ist für uns als mittelständische Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit zwei Berufsträgern eine gro-
ße Herausforderung. Wie im ganzen Berufsstand besteht auch 
bei uns eine große Verunsicherung. Ich erwarte, dass dies lei-
der zu einer weiteren Konzentration der Abschlussprüfer und 
der Prüfer für Qualitätskontrolle führen wird. 

Zur Vorbereitung besuchen wir Seminare, tauschen uns mit 
Kolleginnen und Kollegen aus und sammeln die Veröffentlichun-
gen des IDW, der WPK sowie von wp.net zum Thema CSRD. 

Auch hier hilft uns die Tätigkeit als Prüfer für Qualitätskon-
trolle. Wir haben darüber Kolleginnen und Kollegen kennen-
gelernt, die sich auf das Thema CSRD spezialisiert haben oder 
im Aufbau einer CSRD-Abteilung sind. Als kleine Wirtschafts-

Prüfer für Qualitätskontrolle im Portrait

Interview mit WP/StB Thomas Jüttner

ANALYSE UND MEINUNGEN
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prüfungsgesellschaft überlegen wir daher, ob wir sowohl bei 
den Abschlussprüfungen als auch bei den Qualitätskontrol-
len auf externe CSRD-Spezialisten zurückgreifen werden. Im 
Rahmen von Qualitätskontrollen praktizieren wir das bereits, 
wenn Spezialwissen, zum Beispiel für die Prüfung von Ener-
gieversorgern, erforderlich ist.

Es gibt auch ein Leben außerhalb des Berufs. Womit be-
schäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit?
Mein Leben außerhalb des Berufs gehört meiner Familie und 
dem Sport. Wir gehen zu Fußball-, Basketball- und Hand-
ballspielen. Ich selbst spiele auch Basketball, fahre Rad und 
schwimme gern. In den Ferien versuchen meine Frau und ich, 
unseren Kindern ein wenig von der Welt zu zeigen.

WP/StB Thomas Jüttner
ist Partner einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in Mannheim. Er wurde 2002 als Wirtschaftsprüfer bestellt 
und 2005 als Prüfer für Qualitätskontrolle registriert. Seither führt 
er regelmäßig eine große Anzahl an Qualitätskontrollen durch.Fo
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Bei unseren Qualitätskontrollen 
haben wir Kolleginnen und Kollegen 

kennengelernt, die sich auf das 
Thema CSRD spezialisiert haben 

und auf die wir gegebenenfalls im 
Rahmen von Abschlussprüfungen und 

Qualitätskontrollen zurückgreifen 
können.

60 WPK Magazin 3/2024

HAFTUNGSRECHT

Die Bedeutung der Konkretisierung des 
Mandats im Haftungsfall

B erufshaftpflichtverfahren entscheiden sich häufig am 
Inhalt des vereinbarten Mandats. Dies stand auch im 
Zentrum des jüngst vom OLG Oldenburg entschiede-

nen Falls (Urteil vom 20. Juni 2024 – 14 U 27/23, Vorinstanz 
LG Osnabrück – 6 O 1703/20). Maßgeblich war die Frage, ob 
der beklagten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein umfassen-
der Auftrag erteilt worden war, die Steuerfreiheit des Sanie-
rungsgewinns sicherzustellen.

/ / Sachverhalt

Im Jahr 2006 hat die X GmbH & Co. KG (im Folgenden X) In-
haberschuldverschreibungen in Höhe von knapp 10 Mio. Euro 
ausgegeben, die vollständig von der Firma A (im Folgenden A) 
gekauft wurden. Die Rückzahlung sollte bis Juli 2013 erfolgen. 
Die Beklagte, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beriet die 
X in steuerlichen Fragen.

Ende 2011 strebte die X in Zusammenhang mit wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten danach, mit A einen Forderungsverzicht 
zu vereinbaren. In diesem Zusammenhang wandte sie sich an 
die Beklagte.

Im Schreiben der Beklagten vom 15. November 2011 – 
„Steuerliche Behandlung eines Sanierungsgewinns“ wird aus-
drücklich beschrieben, man habe „auftragsgemäß … den vor-
gesehenen Forderungsverzicht … auf seine steuerlichen Kon-
sequenzen hin untersucht“.

Die X schloss am 30. Dezember 2011 mit der A eine „Rück-
kaufvereinbarung“, wonach sie die Schuldverschreibungen 
zum 31. Dezember 2011 zum Preis von 3 Mio. Euro zurück-
kaufte. Ferner vereinbarten die Parteien zum 31. Dezember 
2011 einen Erlass aller sonstigen Forderungen. 

Das Finanzamt lehnte den Erlass der auf den Sanierungs-
gewinn anfallenden Einkommensteuer der Gesellschafter ab, 
da durch den Rückkauf der Inhaberschuldverschreibungen ein 
nicht erlassfähiger Konfusionsgewinn entstanden sei, nach-
dem es zunächst ausgeführt hatte, die Voraussetzungen des 
sogenannten Sanierungserlasses vom 27. März 2003 hätten 
nicht vorgelegen.

Das Finanzgericht begründete die Abweisung der Klage ge-
gen die Ablehnung des Erlasses der Steuer unter anderem da-
mit, dass die beantragte Billigkeitsmaßnahme schon deshalb 
nicht auf den sogenannten Sanierungserlass gestützt werden 

Josef Pritzen, Rechtsanwalt
VSW – Die Versicherergemeinschaft für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
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könne, da dieser nach der Entscheidung des BFH vom 28. No-
vember 2016 gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der 
Verwaltung verstoße. 

/ / Klägervortrag

Der Insolvenzverwalter der X macht mit der Klage für die In-
solvenzschuldnerin und die Gesellschafter aus abgetretenem 
Recht Schadenersatzansprüche über 3 Mio. Euro wegen der 

behauptet erhöhten Steuer geltend. Der Beratungsauftrag sei 
darauf gerichtet gewesen, die steuerlichen Konsequenzen der 
beabsichtigten Sanierung zu prüfen und besonders die Steu-
erfreiheit des Sanierungsgewinns sicherzustellen. Die Beklag-
te habe pflichtwidrig nicht auf die Notwendigkeit eines Sa-
nierungsplans hingewiesen und es zudem versäumt, beim 
Finanzamt eine verbindliche Auskunft über die Voraussetzun-
gen der Steuerfreiheit einzuholen. Die Beklagte sei in die Ver-
handlungen eingebunden gewesen und habe die Rückkauf-
vereinbarung gekannt. Dennoch sei kein Hinweis erfolgt, dass 
ein Rückkauf der Steuerfreiheit entgegenstehe. Bei einem ent-
sprechenden Hinweis wäre es möglich gewesen, einen Ver-
zicht oder Erlass zu vereinbaren, da die konkrete Ausgestal-
tung des Vertrages für A nicht entscheidend gewesen sei.

Die Beklagte habe es auch versäumt, den sichersten Weg 
aufzuzeigen, um das Ziel der Steuerfreit zu erreichen. So hätte 
es der Beklagten oblegen, bereits im Vorhinein darauf hinzu-
weisen, dass die genaue Gestaltung des Vertrages zur Ablö-
sung der Inhaberschuldverschreibung entscheidend ist.

/ / Beklagtenvortrag

Die Beklagte beruft sich darauf, das Mandatsverhältnis habe 
lediglich – wie im Schreiben vom 15. November 2011 darge-
stellt – in der Untersuchung der steuerlichen Konsequenzen 
des Forderungsverzichts bestanden. Sie sei auch zu keinem 
Zeitpunkt an Gesprächen mit der A oder mit Banken beteiligt 
gewesen. Sie habe keine Kenntnis von der Rückkaufvereinba-
rung gehabt.

Nachdem sie erstmals Kenntnis von der Rückkaufvereinba-
rung erlangt habe, habe sie auf die Gefährdung der Steuerfrei-
heit durch diese Gestaltung aufmerksam gemacht. In einem 
Gespräch im Februar 2012 sei sogar eine alternative Gestal-
tung zur Rettung der Steuerfreiheit diskutiert, vom Geschäfts-
führer der Insolvenzschuldnerin jedoch abgelehnt worden.

Eine Pflichtverletzung sei demnach nicht gegeben, auf je-
den Fall sei eine mögliche Pflichtverletzung nicht kausal für 
den behaupteten Schaden, da nach Ansicht des Finanzamtes 
die Voraussetzungen des Sanierungserlasses nicht vorgelegen 
hätten.



Der Kläger habe nicht schlüssig 
darlegen können, dass ein Mandat 
mit dem Inhalt ‚Sicherstellung der 

Steuerfreiheit des Sanierungsgewinns‘ 
vereinbart worden sei. … Der 

Auftrag habe sich insofern nur auf 
die Untersuchung der Folgen eines 
geplanten Forderungsverzichts und 

nicht auf die Sicherstellung der 
Steuerfreiheit insgesamt bezogen.
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 Beschnitt rundum 3 mm
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 2 Spalten à 83 mm bzw. 3 Spalten à 54 mm
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 Satzspiegel: 83 x 110 mm

Listenpreis: 1.990,00 €

Quadrat klein
 Satzspiegel: 83 x 83 mm

Listenpreis: 995,00 €

Sonderformate: ...............

Abweichende Formate, Mengen, Sonderfarben und 
Sonderproduktionen auf Anfrage.
Preise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
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Online Anzeigen: .............

WPK Börsen

WPK-Mitglieder und Nichtmitglieder können die WPK Börsen auf der Internetseite der WPK unter  
www.wpk.de/boersen/ kostenlos nutzen.

Ansprechpartner für Online Anzeigen
Wirtschaftsprüferkammer
Tel.: +49 30 726161-257 · Fax: +49 30 726161-228
E-Mail: magazin@wpk.de

Neben den Imageanzeigen (Seite 6) besteht die Möglichkeit, Anzeigen in den drei WPK Börsen zu schalten.

 Hier können Sie Stellenangebote anbieten, Bewerber nach geeigneten Stellen suchen oder eigene Gesuche aufgeben.

Sie steht Ihnen für Kontaktaufnahmen in drei Bereichen zur Verfügung:
Kooperation: Sie möchten mit einer WP/vBP-Praxis zusammenarbeiten oder suchen Unterstützung für Ihre Praxis.
Qualitätskontrolle: Sie suchen einen Prüfer für Qualitätskontrolle oder möchten Ihre Tätigkeit als Prüfer für Qualitätskontrolle  
anbieten.
Praxis: Sie suchen Kanzlei-Angebote (Praxen, Praxisanteile, Bürogemeinschaften) oder möchten ein Angebot machen.

WP/vBP-Praxen können hierüber Praktikumsplätze anbieten, Studierende nach geeigneten Praktikumsplätzen suchen oder eigene 
Gesuche aufgeben.

Ansprechpartner für gestaltete Anzeigen
mattheis. werbeagentur gmbh
Tel.: +49 30 3480633-0 · Fax: +49 30 3480633-33
E-Mail: cm@mattheis-berlin.de

Anzeigenformate und -preise
Die Kosten für Rubrikanzeigen richten sich nach dem Format und werden nach Millimetern
berechnet (siehe Anzeigenformate und -preise auf den Folgeseiten).

Gestaltete Anzeigen: ......

Stellenbörse: ....................

Praktikumsbörse: ............

Kooperations- und  
Praxisbörse: ......................

Kleinanzeigen schwarz-weiß farbig

Millimeterpreis 1-spaltig (Spaltenbreite 54 mm) 3,90 € 4,37 €

Millimeterpreis 2-spaltig (Spaltenbreite 112 mm) 4,80 € 5,38 €

Millimeterpreis 3-spaltig (Spaltenbreite 170 mm) 5,50 € 6,16 €

Chiffregebühr und Offertenporto 6,50 €

Gestaltung, Bearbeitung pro Anzeige pauschal 40,00 €
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/ / Anzeigenformate und -preise

Alle Preise sind Nettokosten.
Pro Anzeige wird außer den unten genannten Schaltkosten eine einmalige Bearbeitungs-/Gestaltungspauschale 
von 40,00 Euro erhoben, ggf. zuzüglich Chiffregebühr/Offertenporto von 6,50 Euro pro Anzeige.

Anzeigen (Alle Anzeigen sind im Satzspiegel)
Höhe- und Breitenangaben in Millimeter

Version 1 
 54 x 260 mm

sw: 1.014,00 €
fb: 1.136,20 €

Version 1 
 170 x 260 mm

sw: 1.430,00 €
fb: 1.601,60 €

Version 1
 112 x 260 mm

sw: 1.248,00 €
fb: 1.398,80 €

Version 2
 112 x 130 mm

sw: 624,00 €
fb: 699,40 €

Version 3
 112 x 87 mm

sw: 417,60 €
fb: 468,06 €

Version 2
 54 x 130 mm

sw: 507,00 €
fb: 568,10 €

Version 2
 170 x 130 mm

sw: 715,00 €
fb: 800,80 €

Version 3
 54 x 87 mm

sw: 339,30 €
fb: 380,19 €

Version 3
 170 x 87 mm

sw: 478,50 €
fb: 535,92 €

1-spaltige Anzeigen: .......

3-spaltige Anzeigen: .......

2-spaltige Anzeigen: ....... Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 4,80 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 5,38 Euro

Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 5,50 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 6,16 Euro

Preis schwarz-weiß (sw), pro mm: 3,90 Euro | Preis farbig (fb), pro mm: 4,37 Euro
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/ / Anzeigen buchen

Sie übermitteln der Anzeigenagentur Ihren Anzeigentext per E-Mail an cm@mattheis-berlin.de und wir legen Ihre Anzeige in der 
passenden Größe an. Sie können aber auch selbst bestimmen, wie groß Ihre Anzeige werden soll – siehe Anzeigenformate. Wir 
schicken Ihnen dann Ihre Musteranzeige, ein Kostenangebot und ein Buchungsformular zu. 

Haben Sie sich für eine Buchung entschieden, können Sie das ausgefüllte Buchungsformular als E-Mail-Anhang gescannt 
zurückschicken oder die Buchung formlos per E-Mail bestätigen. Daraufhin erhalten Sie eine Buchungsbestätigung für Ihre Akten. 
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

/ / Technische Angaben

Falls Sie Ihre Anzeige selbst gestalten wollen, schicken Sie Ihre Druckunterlage bitte als druckoptimierte PDF-Datei oder als eps-
Datei an die E-Mail-Adresse cm@mattheis-berlin.de. Farben nur nach Euroskala verwenden.

1.  Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) behält sich vor, 
Anzeigenaufträge wegen des Inhalts oder der technischen 
Form abzulehnen.

2.  Anzeigenaufträge können nur ausgeführt werden, wenn 
die Druckunterlagen rechtzeitig zum Druckunterlagen-
schluss bei der mattheis werbeagentur gmbh vorliegen. 
Aktuelle Termine entnehmen Sie diesen WPK-Mediadaten.

3.  Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet 
einen Monat nach Erscheinen der jeweiligen Anzeige, 
sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen 
worden ist.

4.  Reklamationen müssen innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungserhalt geltend gemacht werden.

5.  Geringfügige Tonwert- und Passabweichungen sind 
technisch bedingt und berechtigen nicht zur Minderung, 
ebenso wie wegen nicht eingehaltenen Anschnitts falsch 
beschnittene Anzeigen.

6.  Die WPK bemüht sich, Platzierungswünsche zu erfüllen, 
kann diese aber aus technischen Gründen nicht garan-
tieren.

7.  Die Erscheinungstermine (17. Februar, 15. Mai, 
15. September, 19. Dezember) können aus redaktionellen 
oder technischen Gründen um einige Tage variieren.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Ausgabe Erscheinungstermin Buchungsschluss Druckunterlagen-
schluss Anzeigen

Anliefertermin 
für Beilagen

1/2025 17.02.2025 17.01.2025 24.01.2025 03.02.2025

2/2025 15.05.2025 15.04.2025 23.04.2025 05.05.2025

3/2025 15.09.2025 15.08.2025 22.08.2025 01.09.2025

4/2025 19.12.2025 17.11.2025 24.11.2025 08.12.2025
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/ / Technische Angaben

Die Platzierung Ihrer Beilage im Heft ist abhängig von den technischen Möglichkeiten. Die maximale Größe der Beilage beträgt 
200 x 287 mm, die minimale Größe 105 x 148 mm. Unter Umständen darf Ihre Beilage auch mehr als 25 g wiegen. Dies prüfen 
wir auf Anfrage.

Vor Auftragsannahme und -bestätigung ist die Vorlage eines verbindlichen Musters (notfalls eines Blindmusters) mit  
Größen- und Gewichtsangabe erforderlich. Ihre Beilagen müssen den Postbestimmungen entsprechend so gestaltet sein,  
dass sie nicht mit dem Redaktionsteil verwechselt werden können. Sie sollten möglichst so beschaffen sein, dass eine 
zusätzliche Bearbeitung entfällt. Gefalzte und geheftete Beilagen können nur dann maschinell beigelegt werden, wenn sie an 
der langen Seite geschlossen sind. Für den elektronischen Versand einer Beilage wird eine PDF-Datei benötigt, die eine Größe 
von ca. 2 MB nicht überschreiten sollte.

WICHTIG! Richtlinien zur Anlieferung von Beilagen, Beiklebern und Beiheftern: https://www.bonifatius.de/downloads/

Die Liefermenge Ihrer Beilagen sollte als Ausgleich für mögliche Schäden beim Transport oder bei der Verarbeitung um ca. 3 % 
höher sein als die jeweilige Auflage. Bei einer Buchung der Gesamtauflage liefern Sie uns daher bitte ca. 15.500 Beilagen.

WICHTIG! Auf Ihrem Lieferschein sollte unbedingt das Stichwort „WPK Magazin“ stehen, damit es nicht zu Verwechslungen 
oder sogar Rücksendungen kommt!

BONIFATIUS GmbH
Druck – Buch – Verlag
Herr Tammo Wilm 
Karl-Schurz-Straße 26 · 33100 Paderborn

Falls Sie Ihre Beilage nicht selbst drucken möchten, bieten wir Ihnen an, dass die Druckerei dies für Sie übernimmt. Dadurch 
sparen Sie auch die Transportkosten für die Anlieferung der Beilagen.

Beilagen
/ / Beilagenformate und -preise

Beilagen können Sie für die Druckauflage des WPK Magazins (ca. 15.000 Exemplare), die in allen Bundesländern erscheint, 
oder auch für einzelne Regionalauflagen buchen. Die Auflagenhöhe der Regionalbeilagen nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Empfängern des WPK Magazins im PDF-Format die Beilage ebenfalls im PDF-Format zu 
übersenden. Hierfür wird eine Servicepauschale in Höhe von 25,00 Euro erhoben.

      max. 200 x 287 mm, 
min.  105 x 148 mm; 
25 g

Platzierung, ......................
Größe, Gewicht:

Gesamtauflage, ...............
Regionalauflage:

Muster, Gestaltung, ........
Bearbeitung:

Liefermenge: ....................

Anlieferadresse: ..............

Druck: ................................

Gewicht/Größe Einzelpreis pro Stück Listenpreis 
Druckauflage

(ca. 15.000 Stück)

Rabatte auf den
Listenpreis

bis 25 Gramm
(im Einzelfall auch  
höheres Gewicht möglich)
max. 200 mm x 287 mm
min.  105 mm x 148 mm

0,25 €
(250 €/1.000 Ex.)

4.000,00 € 20 % für Erstbucher
10 %  ab 3 Buchungen 

pro Kalenderjahr
15 % AE-Provision

2 %  Skonto bei vorliegendem  
SEPA-Lastschriftmandat

Ansprechpartner 
Beilagenbuchungen
Claudia Mattheis
Tel.: +49 30 3480633-0 
E-Mail cm@mattheis-berlin.de
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